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für die ö f f e n t l i c h e  Sitzung 

 
Kreistag 25.06.2018 

 
 
 
Einreicher: Freie Wähler-ALLIANZ - Kreistagsfraktion 

 
 
Betr.: Einrichtung einer PlusBus-Verbindung zwischen Wünsdorf und Potsdam 

(Teilstück Wünsdorf – Ludwigsfelde) 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag Teltow-Fläming beschließt eine neue PlusBus-Verbindung zwischen 
Ludwigsfelde und Wünsdorf einzurichten, die den vorhandenen PlusBus Ludwigsfelde – 
Potsdam (ohne Umsteigen) über Zossen bis nach Wünsdorf weiterführt. 
 
Begründung: 
Durch das einstellen der Busline 618 zum Jahresende 2017 ist ein wichtige Verbindung der 
Region Zossen/Wünsdorf ( Ost-Westverbindung ) nach Potsdam , Ludwigsfelde verloren 
gegangen . Die Fahrzeiten nach Potsdam, Ludwigsfelde haben sich drastisch erhöt. 
 
Die Stadt Zossen hat zwischenzeitlich Antworten erhalten. Aus der Antwort des Landkreis 
Teltow Fläming vom 24.01.2018 ist zu entnehmen, dass die Betreibung einer Busline durch 
die Stadt Zossen rechtlich nicht möglich ist. 
 
Aus den Antworten des Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) vom 
15.01.2018 und 25.02.2018 ist zu entnehmen, dass das Land Brandenburg nicht die 
Kriterien für eine landesbedeutende Buslinie als gegeben ansieht, sehr wohl aber diese Linie 
„aus Leistungssicht als sinvoll“ einschätzt , bei in 2016 und 2017 vorhandenen 
durschschnittlich 29 Fahrgästen pro Fahrt. 
 
Nach Auffassung des Land Brandenburg handelt es sich um ein kreisgrenzenübergreifendes 
Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs (üÖPNV), für das die Landkreise zuständig 
sind. 
 
Des Weiteren teilt das Land Brandenburg mit, dass aus dem Landeshaushalt für die 
Etablierung weiterer PluBus-Nerbindungen zusätzliche finanzielle Unterstüzungen gewährt 
werden. 
 
 
 
 



Aus Sicht der Stadt Zossen stellt sich der Sachverhalt daher nun folgendermaßen dar: 
 
– es ist rechtlich geklärt, dass die Stadt Zossen selbst nich für diese Busline zuständig 

ist und sie nicht selbst einrichten bzw. betreiben darf, 
– es ist rechtlich geklärt, dass es ein Angebot de üÖPNV ist, für die der Landkreis 

Teltow Fläming zuständig ist, 
– die Finanzierung muss über den Landkreis Teltow-Fläming erfolgen, wobei das Land 

Brandenburg finanzielle Unterstüzung signalisiert hat, 
– die Fahrgastzahlen sprechen für die Wichtigkeit dieser Busverbindung. 
 
 
Luckenwalde, 4. Juni 2018 
 
 
 
gez. Detlef Klucke 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
Freie Wähler-Allianz 
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